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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in 

der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die 

Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art 

des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z. B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 10 WTG, 4 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht: 
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Gasteinrichtung, Einrichtung der Tagespflege gemäß § 36 WTG 

Name Seniorenzentrum Franziskus-Haus Tagespflege 

Anschrift Spyckstraße 68, 47533 Kleve 

Telefonnummer 028 21 7160 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

franziskus-gmbh@kkle.de; info.fhk@kkle.de, www.kkle.de  

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Pflege 

Kapazität 11 Tagespflegeplätze 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

09.08.2023 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot 

von Einzelzimmern 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

4. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 

5. Notrufanlagen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

 

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

9. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 

Leistungsangebot 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

12. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  -  

 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 

Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

17. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☐ ☐ ☒für den Bereich 

soziale 

Betreuung 

☐ ☐  - 

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒für den Bereich 

soziale 

Betreuung 

☐ ☐  - 

22. 

Hygieneanforderungen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

23. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 
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Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☒, da keine FEM 

angewandt 

werden 

☐ ☐ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur 

Vermeidung 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

26. Dokumentation ☒, da keine FEM 

angewandt 

werden 

☐ ☐ ☐ ☐  - 

 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

28. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Wohnqualität:  

Die Räumlichkeiten sind für alle Tagespflegegäste barrierefrei zu erreichen. Die Gasteinrichtung bietet u. a. einen großen Gemeinschaftsraum mit 

integrierter, offener Küche sowie einen barrierefreien Zugang zur angrenzenden Terrasse mit Gartenanlage. 

Verschiedene weitere Sitzecken mit Ruhemöglichkeiten, sowie 2 Toilettenräume sind ebenfalls in der Gasteinrichtung vorhanden. 

Die Gasteinrichtung ist insbesondere im Hinblick auf Wohnlichkeit, Raumangebot, Sicherheit, Möglichkeiten der Orientierung und 

Rückzugsmöglichkeiten an den Bedürfnissen der Tagespflegegäste ausgerichtet. 

 

Zum Zeitpunkt der Regelprüfung verfügte die Einrichtung in den Gemeinschaftsbereichen über die technischen Voraussetzungen für die  

Nutzung eines Internetzugangs.  

  

Hauswirtschaftliche Versorgung:  

Morgens wird ein gemeinsames Frühstück angeboten. Das Mittagsessen wird im „Cook and Chill-Verfahren“ durch die Großküche der 4k-

Services, Servicegesellschaft der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft frisch zubereitet und in der hauseigenen Verteilerküche zu Ende 

gegart und in der Tagespflege serviert. Die Gäste können täglich zwischen verschiedenen Menüs auswählen. Gebäck oder Kuchen zum Kaffee 

wird am Nachmittag angeboten. Eine Getränkeauswahl steht unbegrenzt für die Tagespflegegäste zur Verfügung. Den Nutzerinnen und Nutzern 

stehen jederzeit kleine Mahlzeiten und verschiedene Getränke zur freien Verfügung. 

  

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung:  

Für die Gäste der Franziskus-Haus Tagespflege werden Gruppenangebote, die sich vor allem an den Wünschen, Fähigkeiten und Ressourcen  

der Gäste orientieren, konzeptionell geplant. Für Tagespflegegäste, die an den Gruppenangeboten nicht teilnehmen können oder wollen, besteht 

die Möglichkeit einer Einzelbetreuung. Das Selbstbestimmungsrecht des Gastes hat dabei oberste Priorität. 

 

Innerhalb der Gasteinrichtung werden viele verschiedene Aktivitäten dargeboten. Tätigkeiten wie z. B Gymnastik, Orientierungs- und 

Gedächtnistraining, Zeitungsrunde, Bingo, Kegeln, Singen, Spiele, Spaziergänge, jahreszeitliche Feste, Kochen, Backen, Besuch des 

hausinternen Gottesdienstes und Spiele werden von den Tagespflegegästen gerne angenommen.  

Bei gutem Wetter verweilt die Gruppe in der Parkanlage. Auch werden regelmäßig Ausflüge mit den Gästen unternommen.  

 

Information und Beratung:  

Informieren können sich Interessierte über die Internetseite, oder durch einen Probetag.  

Das Beschwerdeverfahren war in Bezug auf Bearbeitung, Dokumentation und Auswertung nicht zu beanstanden.  
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Mitwirkung und Mitbestimmung:  

Die Tagespflege verfügt über eine Vertrauensperson. Eine konkrete Einbindung der Vertrauensperson wurde durch entsprechende Protokolle 

nachgewiesen.  

Die Vertrauensperson hat mindestens einmal jährlich eine Nutzerinnen- und Nutzerversammlung durchzuführen und dort einen Bericht über ihre 

Tätigkeiten abzugeben (vgl. §§ 42 i. V. m. 10 Ziffer 5 WTG-DVO).  

In der Senioreneinrichtung Franziskus-Haus Tagespflege hat bislang noch keine Nutzerinnen- und Nutzerversammlung stattgefunden, diese ist  

für das Jahr 2023 geplant. 

Auf die gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung einer Jahreshauptversammlung wurde hingewiesen. 

 

Personelle Ausstattung: 

Die Beschäftigten in der Einrichtung sind fachlich geeignet. Den ganzen Tag ist mindestens eine Fachkraft in der Pflege sowie eine weitere 

Betreuungskraft anwesend (Sichtung des Dienstplanes Monat August 2023). Fast alle Beschäftigten in der Pflege und sozialen Betreuung sind 

Fachkräfte. Nachweislich haben die Beschäftigten an Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Ein Fortbildungsplan für 2023 konnte am Tag der 

Regelprüfung vorgelegt werden.  

 

Das Katholische Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein überzeugt sich bei der Einstellung sowie in regelmäßigen Abständen durch 

Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses von der persönlichen Eignung der Beschäftigten, einschließlich der Leitungsmitarbeiter.  

Das Verfahren wurde stichprobenartig überprüft. 

 

Pflege und Betreuung:  

Die Kategorie Pflege wurde nicht geprüft, da der WTG-Behörde ein Prüfbericht des Medizinischen Dienstes Nordrhein vorliegt, der nicht älter als 

ein Jahr ist. Außerdem haben sich daraus und aus der Beratungs- und Prüftätigkeit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Interessen und 

Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ergeben (§ 14 Abs. 1 bis 3 WTG). 

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen:  

Am Tag der Regelprüfung wurden keine freiheitsbeschränkenden bzw. -entziehenden Maßnahmen angewandt. Es gibt ein Konzept zu 

freiheitsbeschränkenden bzw. freiheitsentziehenden Maßnahmen.  

Die Franziskus-Haus Tagespflege wurde mit Bezug auf die Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes im Kontext ‘freiheitsbeschränkende  

und freiheitsentziehende Maßnahmen‘ erforderliche Anpassung des Konzepts beraten.  

 

Gewaltschutz:  

Es gibt ein Konzept zum Gewaltschutz. Die Leistungsanbieterin wurde mit Bezug auf die Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes im 

Kontext ‘Gewaltprävention‘, erforderliche Anpassung des Konzepts beraten. 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

 


